
             

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

der Berufszugangsverordnung für den 

Straßenpersonenverkehr 

nach § 2 Absatz 3  

Dem Eigenkapital, das gemäß § 2 Absatz 2 Nummer 2 der Berufszugangsverordnung für den  
Straßenpersonenverkehr nachgewiesen ist, sind folgende Beträge hinzuzurechnen:   



 

 

            

 

 

 

https://www.landkreis-bautzen.de/download/Strassenverkehrsamt/Datenschutz_Personenverkehr.pdf 

(Stempel und Unterschrift des Wirtschaftsprüfers, vereidigten 
Buchprüfers, Steuerberaters, Steuerbevollmächtigten, Fachanwalts 
für Steuerrecht, einer Wirtschaftsprüfungs-, Buchführungs- oder 
Steuerberatungsgesellschaft oder eines Kreditinstituts) 


